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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.1967

Norm

StPO §280

Rechtssatz

Hat der nicht rechtsfreundlich vertretene Angeklagte gegen das Urteil eines Schö5engerichtes "vollste Berufung"

angemeldet, so muß zu seinen Gunsten dieser von einem Laien gebrauchte Ausdruck so verstanden werden, daß er

alle ihm zu Gebote stehenden Rechtsmittel geltend machen will.

Entscheidungstexte

10 Os 223/67

Entscheidungstext OGH 15.12.1967 10 Os 223/67

15 Os 142/95

Entscheidungstext OGH 12.10.1995 15 Os 142/95

Vgl; Beisatz: Wenngleich ein Vergreifen in der Bezeichnung des Rechtsmittels nicht schadet, kann in der

Anmeldung einer Berufung die Anmeldung einer Nichtigkeitsbeschwerde nicht erblickt werden, wenn darin nicht

- auch nur ansatzweise - vorgebracht wird, daß Nichtigkeitsgründe vorlägen. (T1)
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